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In einer Medienmitteilung vom 16. April 2012 informierten die SBB, dass sie im Bahnhof SBB bis 
Ende Jahr die beiden Perrons der Gleise 14/15 und 16/17 mittels Treppen an die 
Margarethenbrücke anbinden möchten. Die Anbindung soll die Passerelle entlasten und 
entspreche dem Wunsch der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, wie es in der Mitteilung 
explizit heisst. 

Während der Interpellant durchaus Verständnis hat, dass die SBB bis zu einer endgültigen Lösung 
der Probleme in Bezug auf die Engpässe auf der Passerelle und der Schaffung anderer 
Querungsmöglichkeiten über die Gleise vom Süden her provisorische Entlastungsmassnahmen 
umsetzt, so erstaunt ihn doch, dass sie erstens explizit darauf hinweisen, dass diese Treppen auf 
Wunsch der Regierungen der beiden Basel erstellt werden und dass zweitens in der gleichen 
Mitteilung auch darauf hingewiesen wird, dass „sowohl die SBB wie Kanton“ der Idee „CentralPark“ 
kritisch gegenüberstünden. 

Die doch auffällige Betonung des Einvernehmens der SBB mit dem Kanton, was den Bau der 
Treppe und die Haltung zum CentralPark betrifft, aber auch die im gleichen Communiqué 
angekündigte Testplanung mit drei Architekturbüros, was die Querung der Gleise zwischen 
Bahnhofpasserelle und Margarethenbrücke betrifft, erweckt nicht nur beim Interpellanten, sondern 
bei vielen Mitunterzeichnenden der Volksinitiative betreffend CentralPark den Eindruck, dass die 
SBB im Bauperimeter eines möglichen CentralParks Faits accomplis schaffen will und dabei 
ostentativ die Rückendeckung durch die Regierung ins Feld führt. 

Deshalb möchte ich die Regierung anfragen, 

- inwiefern die geplanten Baumassnahmen im Bereich der Margarethenbrücke tatsächlich 
Provisorien sind und von den SBB bei einer möglichen Annahme der Volksinitiative 
betreffend CentralPark und entsprechenden Planungen in diesem Gebiet auch wieder 
problem- und widerstandslos entfernt werden können. 

- ob die SBB seit der Einreichung der Volksinitiative betreffend CentralPark am 
8. Februar 2012 mit der Regierung oder die Regierung mit den SBB in Sachen Bauvorhaben 
zur Entlastung der Passerelle Kontakt aufgenommen hat und sich die Regierung bei einem 
solchen Kontakt gegenüber der SBB kritisch zur Idee „CentralPark“ geäussert hat. 

- inwiefern die Regierung bereit ist, den SBB gegenüber Zurückhaltung in Bezug auf das 
Schaffen von Präjudizien, was die Verwirklichung eines allfälligen CentralParks betrifft, 
anzumahnen, solange der Volksentscheid zur Initiative betreffend CentralPark noch aussteht. 

- inwiefern die Regierung auch bereit ist, die gleiche Zurückhaltung oder aber – um es positiv 
zu sagen – den Einbezug einer möglichen Überdachung der Gleise westlich der Passerelle 
im Sinne eines CentralParks bei der am 20. März 2012 begonnenen Testplanung mit drei 
renommierten Architekturbüros (so das Pressecommuniqué) anzunahmen, um der 
Verwirklichung eines allfälligen Volksentscheids nicht noch weitere Hindernisse in den Weg 
zu legen. 
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